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ZUR VERÖFFENTLICHUNG BESTIMMT 

 

31/11 

VORTRAG AN DEN MINISTERRAT 

Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Übergangsgesetz vom 

1. Oktober 1920, in der Fassung des B. G. Bl. Nr. 368 vom Jahre 1925, das Bun-

desverfassungsgesetz betreffend Grundsätze für die Einrichtung und Geschäftsfüh-

rung der Ämter der Landesregierungen außer Wien, das Bundesforstegesetz 1996, 

das Datenschutzgesetz, das Bundesgesetzblattgesetz, das Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetz und das Bundesgesetz über die Europäische Ermittlungsanord-

nung in Verwaltungsstrafsachen geändert werden 

 

Das Regierungsprogramm 2017 – 2022 sieht unter dem Titel „Moderner Bundesstaat“ eine 

Reduktion der Zustimmungsrechte von Bund und Ländern zu Maßnahmen der 

gegenbeteiligten Gebietskörperschaft vor. Zweck dieses Vorhabens ist es, rasche und 

effiziente Anpassungen im Bereich der Verwaltung zu ermöglichen. Mit dem vorliegenden 

Entwurf soll dieses Vorhaben verwirklicht werden. 

Das Regierungsprogramm sieht außerdem eine Entflechtung der Kompetenzverteilung vor. 

Die Kompetenztatbestände der Art. 10 bis 15 B-VG sollen überprüft und neu geordnet 

werden. Mit dem vorliegenden Entwurf soll eine erste Entflechtung der Kompetenzverteilung 

verwirklicht werden. 

Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz – 

Verfassungsdienst hat einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der mit den Ländern koordiniert 

wurde. Darüber hinaus hat am 8. Oktober 2018 eine politische Runde der Bund-Länder-

Arbeitsgruppe stattgefunden. Seitens des Bundes waren die Bundesministerin für Arbeit, 

Soziales, Konsumentenschutz und Gesundheit, der Bundesminister für Verkehr, Innovation 

und Technologie sowie ich vertreten. Die Länder waren durch die Landeshauptleute von 

Burgenland, Oberösterreich, Tirol und Wien vertreten. Der Gesetzentwurf hat in dieser 

Arbeitsgruppe seine Zustimmung erfahren. 
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Durch die vorgeschlagenen Kompetenzverschiebungen soll es zu keinen steuerlichen 

Mehrbelastungen kommen. 

Ich stelle den 

A n t r a g ,  

die Bundesregierung wolle beschließen, die angeschlossene Regierungsvorlage eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Übergangsgesetz vom 

1. Oktober 1920, in der Fassung des B. G. Bl. Nr. 368 vom Jahre 1925, das Bundesverfas-

sungsgesetz betreffend Grundsätze für die Einrichtung und Geschäftsführung der Ämter der 

Landesregierungen außer Wien, das Bundesforstegesetz 1996, das Datenschutzgesetz, das 

Bundesgesetzblattgesetz, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und das Bundesge-

setz über die Europäische Ermittlungsanordnung in Verwaltungsstrafsachen geändert wer-

den, samt Vorblatt, WFA, Erläuterungen und Textgegenüberstellung dem Nationalrat zur ver-

fassungsmäßigen Behandlung zuzuleiten. 

 

16. Oktober 2018 
Der Bundesminister: 

MOSER 


